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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ABGB §163 H8

Rechtssatz

Die DNA - Analyse ist als ein die herkömmlichen wissenschaftlichen Methoden ergänzendes Verfahren anwendbar. Ob

ihr bei dem jeweiligen Ergebnis der serologischen Untersuchung jede Eignung zur Feststellung eines

Vaterschaftsausschlußes abzusprechen ist, muß von den Tatsacheninstanzen mit Hilfe naturwissenschaftlicher

Begutachtung geklärt werden.
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